
Der Ausschuss beschließt die Behandlung der Drucksache als Vorberatung. 
 
Ratsherr Grassau legt einen Änderungsantrag zu den §§ 5, 6 und 7 der Satzung für das 
Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmen „Kiek in“ als Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster vor (s. Anlage), der ergänzt wird und wie folgt lautet:  
 
Zu § 5 Abs. 1: 
Satz 2: „Für die Mitglieder werden Vertreter(innen) bestellt.“ wird gestrichen. 
 
Zu § 5 Abs. 2 Satz 1: 
Die Worte „und deren Vertreter(innen)“ werden gestrichen. 
 
Zu § 7 Abs. 4: 
Die Worte „bzw. deren Stellvertreter(innen) werden gestrichen. 
 
Zu § 7 Abs. 5 Nr. 2: 
Die Worte „bzw. deren Stellvertreter(in)“ werden gestrichen 
 
Zu § 6 Abs. 2 Satz 2: 
Anstelle der Nummern „1 bis 5“ sollen - vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung durch die 
Rechtsabteilung - die Nummern 1 und 2 gesetzt werden. Soweit dies nach den einschlägigen 
Bestimmungen nicht zulässig ist, soll § 6 Abs. 2 Satz 2 wie folgt lauten: 
 
Im Fall der Nummern 1 bis 4 unterliegen die Entscheidungen des Verwaltungsrats dem 
Zustimmungsvorbehalt der Ratsversammlung. 
 
Dem Änderungsantrag wird zugestimmt.  
 
Beschluss 
Der Ausschuss billigt die der Ratsversammlung vorzulegende Drucksache in der geänderten 
Fassung unter Berücksichtigung des Prüfungsergebnisses der Rechtsabteilung zum 
Satzungsentwurf. 


